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Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
- Drucksache 1 3/1 01 88 - 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 1 3/1 0736 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EG-Einlagensicherungsrichtlinie 
und der EG-Anlegerentschädigungsrichtlinie 

A. Problem 

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Richtlinie 94/19/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 
über Einlagensicherungssysteme (Einlagensicherungsrichtlinie) 
und der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der 
Anleger (Anlegerentschädigungsrichtlinie) in deutsches Recht. 

B. Lösung 

Grundsätzliche Annahme des Gesetzentwurfs, der insbesondere 
vorsieht: 

- Schaffung von Entschädigungseinrichtungen, die den öffentli-
chen Auftrag zur Einlagensicherung und Anlegerentschädi-
gung für den Fall  haben, daß ein Einlagenkreditinstitut oder 
ein Finanzdienstleistungsinstitut, das Wertpapiergeschäfte be-
treibt, nicht in der Lage ist, Einlagen zurückzuzahlen oder Ver-
bindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen. Möglich-
keit, die Aufgaben und Befugnisse dieser Entschädigungsein-
richtungen auf juristische Personen des Privatrechts zu übertra-
gen (Beliehene); 

- Anerkennung der bestehenden institutssichernden Systeme im 
Sparkassen- und Kreditgenossenschaftsbereich. 
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Abweichend bzw. ergänzend schlägt der Ausschuß insbesondere 
folgendes vor: 

- keine eigene Institutsgruppe für die Bausparkassen, sondern je 
nach Rechtsform Einordnung in die entsprechende Instituts-
gruppe der Einlagenkreditinstitute, 

- Herabsetzung der erstmaligen Beitragsätze der Einlagenkredit-
institute, 

- Verlängerung der Verjährungsfrist für Entschädigungsansprü-
che von drei Jahren auf fünf Jahre, 

- Verlängerung der Ausschlußfrist für die Anmeldung von Ent-
schädigungsansprüchen von sechs Monaten auf ein Jahr, 

- Beschränkung der Aufsicht über die institutssichernden Ein-
richtungen auf Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen 
für die Anerkennung, 

- Anzeige der Wirtschaftsprüferbestellung mit Widerspruchs-
möglichkeit, 

- Behandlung von Mitgliedern von Investmentclubs in der 
Rechtsform der GbR nicht als ein Gläubiger, 

- Aufhebung der Rückwirkung der Einlagensicherung. 

Einstimmigkeit im Ausschuß 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Für die durch den Vollzug des Gesetzes beim Bundesaufsichtsamt 
für das Kreditwesen wahrzunehmenden Aufgaben sind insgesamt 
fünf Planstellen/Stellen erforderlich, durch die laufende Kosten 
einschließlich Sachkosten in Höhe von etwa 800 000 DM jährlich 
entstehen. Gemäß § 51 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen 
werden 90 % der entstehenden Kosten des Bundesaufsichtsamtes 
durch die beaufsichtigten Institute erstattet. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EG-Einlagen-
sicherungsrichtlinie und der EG-Anlegerentschädigungsrichtlinie 
- Drucksachen 13/10188 und 13/10736 - in der aus der anliegen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 

Bonn, den 27. Mai 1998 

Der Finanzausschuß 

Carl-Ludwig Thiele 

Vorsitzender 

Wolfgang Steiger 

Berichterstatter 

Lydia Westrich 

Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der EG-Einlagensicherungsrichtlinie 
und der EG-Anlegerentschädigungsrichtlinie 
- Drucksachen 13/10188 und 1 3/1 0736 - 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der EG-Einlagensicherungsrichtlinie 

und der EG-Anlegerentschädigungsrichtline 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetz 

§1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Institute im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Einlagenkreditinstitute im Sinne des § 1 Abs. 3d 
des Gesetzes über das Kreditwesen, 

2. Kreditinstitute, denen eine Erlaubnis zum Betrei-
ben von Bankgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 oder 10 des Gesetzes über das Kredit-
wesen oder zur Erbringung von Finanzdienstlei-
stungen im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 
des Gesetzes über das Kreditwesen erteilt ist, 

3. Finanzdienstleistungsinstitute, denen eine Erlaub-
nis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 des Geset-
zes über das Kreditwesen erteilt ist, und 

4. Kreditinstitute, denen eine Erlaubnis zum Betrei-
ben von Bankgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 6 des Gesetzes über das Kreditwesen er-
teilt ist, sofern sie die in § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 des 
Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften ge-
nannten Geschäfte betreiben. 

(2) Einlagen im Sinne dieses Gesetzes sind Gut-
haben, die sich aus auf einem Konto verbliebenen 
Beträgen oder aus Zwischenpositionen im Rahmen 
der Geschäftstätigkeit eines Instituts im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1 ergeben und von diesem auf Grund 
gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen zu-
rückzuzahlen sind. Dazu zählen auch Forderungen, 
die das Institut durch Ausstellung einer Urkunde 
verbrieft hat, jedoch nicht Inhaber- und Orderschuld-
verschreibungen, Schuldverschreibungen, welche die 
Voraussetzungen des Artikels 22 Abs. 4 der Richtlinie 
85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 zur Koordinie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften be- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der EG-Einlagensicherungsrichtlinie 

und der EG-Anlegerentschädigungsrichtline 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetz 

§1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Institute im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Einlagenkreditinstitute im Sinne des § 1 Abs. 3d 
Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen, 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

(2) unverändert 
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Entwurf 

treffend bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (ABI. EG Nr. L 375 S. 3) 
erfüllen, sowie Verbindlichkeiten aus eigenen Wech-
seln. 

(3) Wertpapiergeschäfte im Sinne dieses Gesetzes 
sind Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 5 oder 10 oder 
Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen. 

(4) Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften im 
Sinne dieses Gesetzes sind die Verpflichtungen eines 
Instituts aus Wertpapiergeschäften, einem Kunden 
Besitz oder Eigentum an Geldern oder Finanzinstru-
menten oder Rechte aus Finanzinstrumenten im 
Sinne des § 1 Abs. 11 des Gesetzes über das Kredit-
wesen zu verschaffen. 

(5) Ein Entschädigungsfall im Sinne dieses Geset-
zes tritt ein, wenn das Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen (Bundesaufsichtsamt) feststellt, daß ein 
Institut aus Gründen, die mit seiner Finanzlage 
unmittelbar zusammenhängen, nicht in der Lage ist, 
Einlagen zurückzuzahlen oder Verbindlichkeiten aus 
Wertpapiergeschäften zu erfüllen und keine Aussicht 
auf eine spätere Rückzahlung oder Erfüllung besteht. 

§2 

Sicherungspflicht der Institute 

Die Institute sind verpflichtet, ihre Einlagen und 
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften nach 
Maßgabe dieses Gesetzes durch Zugehörigkeit zu 
einer Entschädigungseinrichtung zu sichern. 

§3 

Entschädigungsanspruch 

(1) Der Gläubiger eines Instituts hat im Entschädi-
gungsfall gegen die Entschädigungseinrichtung, der 
das Institut zugeordnet ist, einen Anspruch auf Ent-
schädigung nach Maßgabe des § 4. 

(2) Keinen Anspruch nach Absatz 1 haben 

1. Einlagenkreditinstitute und Finanzinstitute im 
Sinne des Artikels 1 Nr. 6 der Richtlinie 89/646/ 
EWG des Rates vom 15. Dezember 1989 zur Koor-
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten über die Aufnahme und Ausübung der Tätig-
keit der Kreditinstitute und zur Änderung der 
Richtlinie 77/780/EWG (ABl. EG Nr. L 386 S. 1) 
mit Sitz im In- oder Ausland, soweit sie im eige-
nen Namen und auf eigene Rechnung handeln, 

2. private und öffentlich-rechtliche Versicherungs-
unternehmen mit Sitz im In- oder Ausland, 

3. Kapitalanlagegesellschaften einschließlich der 
von ihnen verwalteten Sondervermögen oder 
Investmentaktiengesellschaften oder Organis-
men für gemeinsame Anlagen mit Sitz im Aus-
land, 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

§2 

unverändert 

§3 

Entschädigungsanspruch 

(1) unverändert 

(2) Keinen Anspruch nach Absatz 1 haben 

1. Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Finanz-
institute im Sinne des Artikels 1 Nr. 6 der Richtli-
nie 89/646/EWG des Rates vom 15. Dezember 
1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften über die Aufnahme und Aus-
übung der Tätigkeit der Kreditinstitute und zur 
Änderung der Richtlinie 77/780/EWG (ABl. EG 
Nr. L 386 S. 1) mit Sitz im In- oder Ausland, so-
weit sie im eigenen Namen und auf eigene Rech-
nung handeln, 

2. unverändert 

2. unverändert 
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Entwurf 

4. der Bund, ein Land, eine kommunale Gebietskör-
perschaft, ein anderer Staat oder eine Regional-
regierung oder eine örtliche Gebietskörperschaft 
eines anderen Staates, 

5. Geschäftsleiter, persönlich haftende Gesellschaf-
ter oder Mitglieder von Aufsichtsorganen des 
Instituts, Personen, die mindestens 5 vom Hun-
dert des Kapitals des Instituts halten, Prüfer im 
Sinne des § 28 des Gesetzes über das Kreditwe-
sen und Gläubiger, die eine entsprechende Stel-
lung oder Funktion in einem Unternehmen 
haben, das mit dem Institut einen Konzern im 
Sinne des § 18 des Aktiengesetzes, ohne daß es 
auf die Rechtsform ankommt, bildet, 

6. Ehegatten und Verwandte ersten und zweiten 
Grades der unter Nummer 5 genannten Perso-
nen, es sei denn, daß die Einlagen, Gelder oder 
Finanzinstrumente aus dem eigenen Vermögen 
der Ehegatten oder der Verwandten stammen, 

7. Unternehmen, die mit dem Ins titut einen Kon-
zern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes, ohne 
daß es auf die Rechtsform ankommt, bilden, 

8. Gläubiger, die bei dem Institut Sachverhalte her-
beigeführt oder genutzt haben, insbesondere 
wenn sie auf Grund einzeln ausgehandelter 
Vereinbarungen hohe Zinsen oder finanzielle 
Vorteile erhalten haben, welche die finanziellen 
Schwierigkeiten verursacht oder zur Verschlech-
terung der finanziellen Lage des Ins tituts beige-
tragen haben, 

9. Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 2 
und 3 des Handelsgesetzbuchs und ver-
gleichbare Unternehmen mit Sitz im Ausland so-
wie 

10. Gläubiger, deren Ansprüche gegen das Ins titut 
im Zusammenhang mit Geschäften stehen, auf 
Grund derer Personen in einem Strafverfahren 
wegen Geldwäsche im Sinne des Artikels 1 der 
Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 
1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanz-
systems zum Zwecke der Geldwäsche (ABl. EG 
Nr. L 166 S. 77) rechtskräftig verurteilt worden 
sind. 

Hat der Gläubiger des Ins tituts für Rechnung eines 
Dritten gehandelt, so ist für die Feststellung der 
Berechtigung der Ansprüche nach Satz 1 auf den 
Dritten abzustellen, sofern das Treuhandverhältnis in 
der Kontobezeichnung eindeutig als solches gekenn-
zeichnet ist. 

(3) Der Anspruch des Entschädigungsberechtigten 
gegen die Entschädigungseinrichtung verjährt in 
drei Jahren. 

(4) Für Streitigkeiten über Grund und Höhe des 
Entschädigungsanspruchs ist der Zivilrechtsweg ge-
geben. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. der Bund, ein Land, ein rechtlich unselbstän-
diges Sondervermögen des Bundes oder eines 
Landes, eine kommunale Gebietskörperschaft, 
ein anderer Staat oder eine Regionalregierung 
oder eine örtliche Gebietskörperschaft eines an

-deren Staates, 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. Gläubiger, die bei dem Institut Sachverhalte her-
beigeführt oder genutzt haben, insbesondere 
wenn sie auf Grund einzeln ausgehandelter 
Vereinbarungen hohe Zinsen oder finanzielle 
Vorteile erhalten haben, welche die finanziellen 
Schwierigkeiten verursacht oder wesentlich zur 
Verschlechterung der finanziellen Lage des Insti-
tuts beigetragen haben, 

9. unverändert 

10. unverändert 

Hat der Gläubiger des Ins tituts für Rechnung eines 
Dritten gehandelt, so ist für die Feststellung der 
Berechtigung der Ansprüche nach Satz 1 auf den 
Dritten abzustellen, sofern das Treuhandverhältnis in 
der Kontobezeichnung eindeutig als solches gekenn-
zeichnet ist. 

(3) Der Anspruch des Entschädigungsberechtigten 
gegen die Entschädigungseinrichtung verjährt in 
fünf Jahren. 

(4) unverändert 
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Entwurf 

§4 

Umfang des Entschädigungsanspruchs 

(1) Der Entschädigungsanspruch des Gläubigers 
des Instituts richtet sich nach Höhe und Umfang der 
Einlagen des Gläubigers oder der ihm gegenüber be-
stehenden Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäf-
ten unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungs- 
und Zurückbehaltungsrechte des Ins tituts. Ein Ent-
schädigungsanspruch besteht nicht, soweit Einlagen 
oder Gelder nicht auf die Währung eines Staates des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder auf ECU lauten. 

(2) Der Entschädigungsanspruch ist der Höhe nach 
begrenzt auf 

1. 90 vom Hundert der Einlagen und den Gegenwert 
von 20 000 ECU sowie 

2. 90 vom Hundert der Verbindlichkeiten aus We rt
-papiergeschäften und den Gegenwert von 20 000 

ECU. 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften eines 
Instituts im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 mit der Erlaub-
nis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 oder 10 oder Abs. la  Satz 2 
Nr. 1 bis 4 des Gesetzes über das Kreditwesen gelten 
als Einlagen. 

(3) Bei der Berechnung der Höhe des Entschädi-
gungsanspruchs ist der Betrag der Einlagen oder 
Gelder und der Marktwert der Finanzinstrumente 
bei Eintritt des Entschädigungsfalles zugrunde zu 
legen. Der Entschädigungsanspruch umfaßt im Rah-
men der Obergrenze nach Absatz 2 auch die bis zu 
seiner Erfüllung entstandenen Zinsansprüche. 

(4) Die Obergrenze nach Absatz 2 bezieht sich auf 
die Gesamtforderung des Gläubigers gegen das 
Institut, unabhängig von der Zahl der Konten, der 
Währung und dem Ort, an dem die Konten geführt 
oder die Finanzinstrumente verwahrt werden. Die 
Entschädigung kann in Deutsche Mark geleistet 
werden. 

(5) Bei Gemeinschaftskonten ist für die Obergrenze 
nach Absatz 2 der jewei lige Anteil des einzelnen 
Kontoinhabers maßgeblich. Fehlen besondere Be-
stimmungen, so werden die Einlagen, Gelder oder 
Finanzinstrumente zu gleichen Anteilen den Konto-
inhabern zugerechnet. Davon ausgenommen sind 
Konten, über die zwei oder mehr Personen als Gesell-
schafter einer nicht rechtsfähigen Gesellschaft oder 
als Mitglieder eines nicht rechtsfähigen Vereins ver-
fügen können; diese Personen gelten als ein Gläu-
biger. 

(6) Hat der Gläubiger für Rechnung eines Dritten 
gehandelt, ist für die Obergrenze nach Absatz 2 auf 
den Dritten abzustellen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§4 

Umfang des Entschädigungsanspruchs 

(1) unverändert 

(2) Der Entschädigungsanspruch ist der Höhe nach 
begrenzt auf 

1. unverändert 

2. unverändert 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften eines 
Instituts im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 mit der Erlaub-
nis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 oder 10 oder Abs. la  Satz 2 
Nr. 1 bis 4 des Gesetzes über das Kreditwesen gelten 
als Einlagen, sofern sich die Verbindlichkeiten auf 
die Verpflichtung des Instituts beziehen, den Kun-
den Besitz oder Eigentum an Geldern zu verschaf-
fen. 

(3) unverändert  

(4) unverändert 

(5) Bei Gemeinschaftskonten ist für die Obergrenze 
nach Absatz 2 der jewei lige Anteil des einzelnen 
Kontoinhabers maßgeblich. Fehlen besondere Be-
stimmungen, so werden die Einlagen, Gelder oder 
Finanzinstrumente zu gleichen Anteilen den Konto-
inhabern zugerechnet. 

(6) unverändert 
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§5 

Entschädigungsverfahren 

(1) Das Bundesaufsichtsamt hat den Entschä-
digungsfall unverzüglich festzustellen, spätestens 
jedoch innerhalb von 21 Tagen, nachdem es davon 
Kenntnis erlangt hat, daß ein Institut nicht in der 
Lage ist, Einlagen zurückzuzahlen oder Verbindlich-
keiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen. Es 
veröffentlicht die Feststellung im Bundesanzeiger. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Fest-
stellung haben keine aufschiebende Wirkung. Das 
Bundesaufsichtsamt unterrichtet die Entschädi-
gungseinrichtung, der das Institut zugeordnet ist, 
unverzüglich über die Feststellung. 

(2) Die Entschädigungseinrichtung hat die Gläubi-
ger des Instituts unverzüglich über den Eintritt des 
Entschädigungsfalles und die Frist gemäß Absatz 3 
Satz 1 zu unterrichten; sie trifft geeignete Maßnah-
men, um die Gläubiger innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt des Entschädigungsfalles zu entschädi-
gen. Zu diesem Zweck stellt das Institut der Entschä-
digungseinrichtung unverzüglich die für die Ent-
schädigung der Gläubiger erforderlichen Unterlagen 
zur Verfügung. 

(3) Der Entschädigungsanspruch ist schriftlich bin-
nen sechs Monaten ab Unterrichtung über den Ent-
schädigungsfall bei der Entschädigungseinrichtung 
anzumelden. Nach Ablauf dieser Frist ist der Ent-
schädigungsanspruch ausgeschlossen, es sei denn, 
die Fristversäumnis ist vom Berechtigten nicht zu ver-
treten. 

(4) Die Entschädigungseinrichtung hat die ange-
meldeten Ansprüche unverzüglich zu prüfen und 
spätestens drei Monate, nachdem sie die Berechti-
gung und die Höhe der Ansprüche festgestellt hat, 
zu erfüllen. In besonderen Fällen kann diese Frist mit 
Zustimmung des Bundesaufsichtsamtes bis zu drei 
Monate verlängert werden. 

(5) Soweit die Entschädigungseinrichtung den Ent-
schädigungsanspruch eines Berechtigten erfüllt, 
gehen dessen Ansprüche gegen das Institut auf sie 
über. 

(6) Steht der Anspruch des Gläubigers im Zusam-
menhang mit Geschäften, auf Grund derer gegen 
Personen in einem Strafverfahren wegen Geld-
wäsche im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 91/308/ 
EWG ermittelt wird, so kann die Entschädigungsein-
richtung die Leistung der Entschädigung aussetzen, 
bis das Verfahren beendet ist. 

§6 

Entschädigungseinrichtungen 

(1) Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau werden 
Entschädigungseinrichtungen als nicht rechtsfähige 
Sondervermögen des Bundes errichtet, denen jeweils 
eine der in Satz 2 genannten Institutsgruppen zuge-
ordnet wird. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§5 

Entschädigungsverfahren 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Der Entschädigungsanspruch ist schriftlich bin-
nen eines Jahres nach Unterrichtung über den Ent-
schädigungsfall bei der Entschädigungseinrichtung 
anzumelden. Nach Ablauf dieser Frist ist der Ent-
schädigungsanspruch ausgeschlossen, es sei denn, 
die Fristversäumnis ist vom Berechtigten nicht zu ver-
treten. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

§6 

Entschädigungseinrichtungen 

(1) Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau werden 
Entschädigungseinrichtungen als nicht rechtsfähige 
Sondervermögen des Bundes errichtet, denen jeweils 
eine der in Satz 2 genannten Institutsgruppen zuge-
ordnet wird. 
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Institutsgruppen sind 

1. privatrechtliche Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 
Nr. 1, soweit sie nicht unter Nummer 3 fallen, 

2. öffentlich-rechtliche Institute im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 1, soweit sie nicht unter Nummer 3 
fallen, 

3. Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 mit der 
Erlaubnis, Bauspareinlagen entgegenzunehmen, 
und 

4. Institute, die nicht unter die Nummern 1 bis 3 
fallen. 

Die Entschädigungseinrichtungen können im rechts-
geschäftlichen Verkehr handeln, klagen oder ver-
klagt werden. 

(2) Das Bundesaufsichtsamt kann ein Institut auf 
Antrag einer anderen Entschädigungseinrichtung 
zuordnen, wenn 

1. das Institut ein berechtigtes Interesse an der bean-
tragten Zuordnung darlegt, 

2. die Erfüllung der Aufgabe der Entschädigungsein-
richtung, der das Institut angehört, nach Absatz 3 
nicht gefährdet wird, und 

3. die andere Entschädigungseinrichtung der bean-
tragten Zuordnung zustimmt. 

Das Bundesaufsichtsamt kann Institute auch dann an-
deren Entschädigungseinrichtungen zuordnen, wenn 
alle Institute einer Entschädigungseinrichtung die Zu-
ordnung zu anderen Entschädigungseinrichtungen 
beantragt haben und diese Entschädigungseinrich-
tungen der beantragten Zuordnung zustimmen. Das 
Nähere über die Auflösung und Abwicklung der Ent-
schädigungseinrichtung, der die Institute bis dahin 
zugeordnet waren, bestimmt das Bundesministerium 
der Finanzen durch Rechtsverordnung. 

(3) Die Entschädigungseinrichtungen haben die 
Aufgabe, die Beiträge der ihnen zugeordneten Insti-
tute einzuziehen, die Mittel nach Maßgabe des § 8 
Abs. 1 anzulegen und im Entschädigungsfall die 
Gläubiger eines ihnen zugeordneten Instituts für 
nicht zurückgezahlte Einlagen oder für nicht erfüllte 
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu ent-
schädigen. 

(4) Die Kreditanstalt für Wiederaufbau verwaltet 
die Entschädigungseinrichtungen. Sie unterliegt 
insoweit der Aufsicht durch das Bundesaufsichtsamt. 
Für die Verwaltung erhält sie eine angemessene Ver-
gütung aus den Sondervermögen. 

§7 

Beliehene Entschädigungseinrichtungen 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Aufgaben und 
Befugnisse einer Entschädigungseinrichtung einer 
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Institutsgruppen sind 

1. privatrechtliche Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 
Nr. 1, 

2. öffentlich-rechtliche Institute im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 1 und 

3. entfällt 

4. andere Institute. 

Die Entschädigungseinrichtungen können im rechts-
geschäftlichen Verkehr handeln, klagen oder ver-
klagt werden. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Über den Widerspruch gegen Verwaltungs-
akte der Entschädigungseinrichtung entscheidet das 
Bundesaufsichtsamt. 

§ 7 

Beliehene Entschädigungseinrichtungen 

(1) unverändert 
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juristischen Person des Privatrechts zuzuweisen, 
wenn diese bereit ist, die Aufgaben der Entschädi-
gungseinrichtung zu übernehmen, und hinreichende 
Gewähr für die Erfüllung der Ansprüche der Ent-
schädigungsberechtigten bietet (beliehene Entschä-
digungseinrichtung). Eine juristische Person bietet 
hinreichende Gewähr, wenn 

1. die Personen, die nach Gesetz oder Satzung die 
Geschäftsführung und Vertretung der juristischen 
Person ausüben, zuverlässig und geeignet sind, 

2. sie über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwen-
dige Ausstattung und Organisation, insbesondere 
für die Beitragseinziehung, Verwaltung der Mittel 
und Auszahlung der Entschädigungen, verfügt 
und dafür eigene Mittel im Gegenwert von minde-
stens einer Million ECU vorhält. 

Durch die Rechtsverordnung nach Satz 1 kann sich 
das Bundesministerium der Finanzen die Genehmi-
gung der Satzung und von Satzungsänderungen der 
juristischen Person vorbehalten. 

(2) Im Falle der Beleihung nach Absatz 1 tritt die 
juristische Person des Privatrechts in die Rechte und 
Pflichten der jewei ligen Entschädigungseinrichtung 
nach § 6 ein. Die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 und 2 
über die Zuordnung der Institute sind entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Beliehene Entschädigungseinrichtungen unter-
liegen der Aufsicht des Bundesaufsichtsamtes. Das 
Bundesaufsichtsamt hat Mißständen entgegenzuwir-
ken, welche die ordnungsgemäße Durchführung der 
Entschädigung beeinträchtigen oder das zur Durch-
führung der Entschädigung angesammelte Vermö-
gen gefährden können. Das Bundesaufsichtsamt 
kann Anordnungen treffen, die geeignet und erfor-
derlich sind, diese Mißstände zu beseitigen oder zu 
verhindern. Dem Bundesaufsichtsamt stehen gegen-
über den Entschädigungseinrichtungen die Aus-
kunfts- und Prüfungsrechte nach § 44 Abs. 1 des Ge-
setzes über das Kreditwesen zu. Das Bundesaufsichts-
amt und die Deutsche Bundesbank arbeiten bei der 
Beaufsichtigung der Entschädigungseinrichtungen 
zusammen. Der Deutschen Bundesbank stehen ge-
genüber den Entschädigungseinrichtungen die Aus-
kunftsrechte nach § 44 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 
über das Kreditwesen zu. 

§8 

Mittel der Entschädigungseinrichtungen 

(1) Die Mittel für die Durchführung der Entschädi-
gung werden durch Beiträge der Institute erbracht. 
Die Institute sind verpflichtet, Beiträge an die Ent-
schädigungseinrichtung zu leisten, der sie zugeord-
net sind. Die Beiträge der Institute müssen die 
Ansprüche gegen die Entschädigungseinrichtung, 
die entstehenden Verwaltungskosten und sonstige 
Kosten, die durch die Tätigkeit der Entschädigungs-
einrichtung entstehen, decken. Die für die Entschä-
digung angesammelten Mittel sind nach dem Ge-
sichtspunkt der Risikomischung so anzulegen, daß 
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(2) Im Falle der Beleihung nach Absatz 1 tritt die 
juristische Person des Privatrechts in die Rechte und 
Pflichten der jeweiligen Entschädigungseinrichtung 
nach § 6 ein. Die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 und 2 
über die Zuordnung der Institute sowie des § 6 Abs. 5 
sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Beliehene Entschädigungseinrichtungen unter-
liegen der Aufsicht des Bundesaufsichtsamtes. Das 
Bundesaufsichtsamt hat Mißständen entgegenzuwir-
ken, welche die ordnungsgemäße Durchführung der 
Entschädigung beeinträchtigen oder das zur Durch-
führung der Entschädigung angesammelte Vermö-
gen gefährden können. Das Bundesaufsichtsamt 
kann Anordnungen treffen, die geeignet und erfor-
derlich sind, diese Mißstände zu beseitigen oder zu 
verhindern. Dem Bundesaufsichtsamt stehen gegen-
über den Entschädigungseinrichtungen die Aus-
kunfts- und Prüfungsrechte nach § 44 Abs. 1 des Ge-
setzes über das Kreditwesen zu. 

§8 

Mittel der Entschädigungseinrichtungen 

(2) unverändert 
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eine möglichst große Sicherheit und ausreichende 
Liquidität der Anlagen bei angemessener Rentabi-
lität gewährleistet sind. 

(2) Die Institute sind verpflichtet, jeweils zum 
30. Juni Jahresbeiträge zu leisten. Die Entschädi-
gungseinrichtung kann nach Zustimmung durch das 
Bundesaufsichtsamt die Beitragspflicht herab- oder 
aussetzen, wenn die vorhandenen Mittel zur Durch-
führung der Entschädigung ausreichen, und für erst-
mals beitragspflichtige Institute neben dem Jahres-
beitrag eine einmalige Zahlung festlegen. Die Ent-
schädigungseinrichtung hat Sonderbeiträge zu erhe-
ben und Kredite aufzunehmen, wenn dies zur Durch-
führung des Entschädigungsverfahrens erforderlich 
ist. 

(3) Das Nähere über die Jahresbeiträge regelt das 
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung nach Anhörung der Entschädigungseinrich-
tungen unter besonderer Berücksichtigung von A rt 

 und Umfang der gesicherten Geschäfte sowie der 
Anzahl, Größe und Geschäftsstruktur der der Ent-
schädigungseinrichtung zugeordneten Institute. Die 
Rechtsverordnung kann auch Bestimmungen zu den 
Sonderbeiträgen, zur Kreditaufnahme und zur An-
lage der Mittel enthalten. Das Bundesministerium 
der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechts-
verordnung auf das Bundesaufsichtsamt übertragen. 

(4) Aus den Beitragsbescheiden der Entschädi-
gungseinrichtung findet die Vollstreckung nach den 
Bestimmungen des Verwaltungs-Vollstreckungsge-
setzes statt. Die vollstreckbare Ausfertigung erteilt 
die Entschädigungseinrichtung. 

(5) Für die Erfüllung der Verpflichtungen nach § 3 
Abs. 1 haftet die Entschädigungseinrichtung nur mit 
dem auf Grund der Beitragsleistungen nach Abzug 
der Kosten nach Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung ste-
henden Vermögen. Dieses Vermögen haftet nicht für 
die sonstigen Verbindlichkeiten der Entschädigungs-
einrichtung. Eine beliehene Entschädigungseinrich-
tung hat dieses Vermögen getrennt von ihrem übri-
gen Vermögen zu halten und zu verwalten. 

§ 9 
Mitwirkungspflichten der Institute, Prüfungen 

(1) Die Institute sind verpflichtet, der Entschädi-
gungseinrichtung, der sie zugeordnet sind, den fest-
gestellten Jahresabschluß mit dem dazugehörigen 
Prüfungsbericht unverzüglich einzureichen sowie 
auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und Unter-
lagen vorzulegen, welche die Entschädigungsein-
richtung zur Wahrnehmung ihres Auftrags nach die-
sem Gesetz benötigt. Die Entschädigungseinrichtung 
darf bei den ihr zugeordneten Instituten Prüfungen 
zur Einschätzung der Gefahr des Eintritts eines 
Entschädigungsfalles vornehmen. Während der übli-
chen Arbeitszeit ist den bei der Entschädigungsein-
richtung beschäftigten oder für sie tätigen Personen, 
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(2) Die Institute sind verpflichtet, jeweils zum 
30. September Jahresbeiträge zu leisten. Die Ent-
schädigungseinrichtung kann nach Zustimmung 
durch das Bundesaufsichtsamt die Beitragspflicht 
herab- oder aussetzen, wenn die vorhandenen Mittel 
zur Durchführung der Entschädigung ausreichen, 
und für erstmals beitragspflichtige Institute neben 
dem Jahresbeitrag eine einmalige Zahlung festlegen. 
Die Entschädigungseinrichtung hat Sonderbeiträge 
zu erheben und Kredite aufzunehmen, wenn dies zur 
Durchführung des Entschädigungsverfahrens erfor-
derlich ist. 

(3) unverändert 

(4) Aus den Beitragsbescheiden der Entschädi-
gungseinrichtung findet die Vollstreckung nach den 
Bestimmungen des Verwaltungs-Vollstreckungsge-
setzes statt. Die vollstreckbare Ausfertigung erteilt 
die Entschädigungseinrichtung. Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen Beitragsbescheide haben 
keine aufschiebende Wirkung. 

(5) unverändert 

§9 

Mitwirkungspflichten der Institute, Prüfungen 

(1) unverändert 
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soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben der Ent-
schädigungseinrichtung nach diesem Gesetz erfor-
derlich ist, das Betreten der Grundstücke und Ge-
schäftsräume des Instituts zu gestatten. 

(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete 
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in 
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung 
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgericht-
licher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen wür-
de. Der Verpflichtete ist über sein Recht zur Verwei-
gerung der Auskunft zu belehren. 

(3) Die Entschädigungseinrichtung darf bei einem 
Unternehmen, das einen Erlaubnisantrag gemäß § 32 
Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über das Kreditwesen 
beim Bundesaufsichtsamt eingereicht hat und ihr bei 
einer Erlaubniserteilung zugeordnet wird, Prüfungen 
zur Einschätzung der Gefahr des Eintritts eines Ent-
schädigungsfalles im Falle einer Erlaubniserteilung 
vornehmen. 

(4) Die Entschädigungseinrichtung kann die Prü-
fungsbefugnis gemäß den Absätzen 1 und 3 einem 
geeigneten Dritten übertragen. Die Einzelheiten der 
Prüfungen können in Prüfungsrichtlinien festgelegt 
werden, die der Genehmigung durch das Bundes-
aufsichtsamt bedürfen. 

§ 10 

Pflichten der Entschädigungseinrichtungen 

Die Entschädigungseinrichtungen haben nach Ab-
lauf eines Kalenderjahres einen Geschäftsbericht 
aufzustellen und einen unabhängigen Wirtschafts-
prüfer oder eine Wi rtschaftsprüfungsgesellschaft mit 
der Prüfung der Vollständigkeit des Geschäftsbe-
richts und der Richtigkeit der Angaben zu beauftra-
gen. Die Entschädigungseinrichtungen haben vor 
Ernennung des Prüfers die Zustimmung des Bun-
desaufsichtsamtes einzuholen. Der Geschäftsbericht 
muß Angaben zur Tätigkeit und zu den finanziellen 
Verhältnissen der Entschädigungseinrichtung, insbe-
sondere zur Höhe und Anlage der Mittel, zur Ver-
wendung der Mittel für Entschädigungsfälle, zur 
Höhe der Beiträge sowie zu den Kosten der Verwal-
tung enthalten. Die Entschädigungseinrichtungen 
haben den festgestellten Geschäftsbericht dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank 
jeweils bis zum 31. Mai einzureichen. Der Prüfer hat 
den Bericht über die Prüfung des Geschäftsberichts 
dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen Bun-
desbank unverzüglich nach Beendigung der Prüfung 
einzureichen. Das Bundesaufsichtsamt und die Deut-
sche Bundesbank sind auch auf Anforderung über 
die Angaben gemäß Satz 3 zu unterrichten. 
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(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Die Entschädigungseinrichtung kann die Prü-
fungsbefugnis gemäß den Absätzen 1 und 3 einem 
geeigneten Dritten übertragen. 

(5) Die Entschädigungseinrichtung legt die Ein-
zelheiten der Prüfungen in Prüfungsrichtlinien fest, 
die der Genehmigung durch das Bundesaufsichts-
amt bedürfen. Die Kosten, die der Entschädigungs-
einrichtung oder einem geeigneten Dritten nach 
Absatz 4 auf Grund der Durchführung von Prüfun-
gen entstehen, sind von dem betroffenen Institut 
oder Unternehmen zu erstatten. 

§ 10 

Pflichten der Entschädigungseinrichtungen 

(1) Die Entschädigungseinrichtungen haben nach 
Ablauf eines Kalenderjahres einen Geschäftsbericht 
aufzustellen und einen unabhängigen Wirtschafts-
prüfer oder eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft mit der Prüfung der Vollständigkeit des Ge-
schäftsberichts und der Richtigkeit der Angaben zu 
beauftragen. Die Entschädigungseinrichtungen haben 
dem Bundesaufsichtsamt den von ihnen bestellten 
Prüfer unverzüglich nach der Bestellung anzuzeigen. 
Das Bundesaufsichtsamt kann innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Anzeige die Bestellung eines 
anderen Prüfers verlangen, wenn dies zur Errei-
chung des Prüfungszwecks geboten ist; Widerspruch 
und Anfechtungsklage hiergegen haben keine auf-
schiebende Wirkung. Der Geschäftsbericht muß An-
gaben zur Tätigkeit und zu den finanziellen Verhält-
nissen der Entschädigungseinrichtung, insbesondere 
zur Höhe und Anlage der Mittel, zur Verwendung 
der Mittel für Entschädigungsfälle, zur Höhe der Bei-
träge sowie zu den Kosten der Verwaltung enthalten. 

(2) Die Entschädigungseinrichtungen haben den 
festgestellten Geschäftsbericht dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank jeweils bis zum 
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§ 11 

Ausschluß aus der Entschädigungseinrichtung 

(1) Erfüllt ein Institut die Beitrags- oder Mitwir-
kungspflichten nach § 8 oder § 9 nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig, so hat die be-
troffene Entschädigungseinrichtung das Bundesauf-
sichtsamt und die Deutsche Bundesbank zu unter-
richten. Erfüllt das Institut auch innerhalb eines Mo-
nats nach Aufforderung durch das Bundesaufsicht-
samt seine Verpflichtungen nicht, kann die Entschä-
digungseinrichtung dem Institut mit einer Frist von 
12 Monaten den Ausschluß aus der Entschädigungs-
einrichtung ankündigen. Nach Ablauf dieser Frist 
kann die Entschädigungseinrichtung mit Zustimmung 
des Bundesaufsichtsamtes das Institut von der Ent-
schädigungseinrichtung ausschließen, wenn die Ver-
pflichtungen von dem Institut weiterhin nicht erfüllt 
werden. Nach dem Ausschluß haftet die Entschädi-
gungseinrichtung nur noch für Verbindlichkeiten des 
Instituts, die vor Ablauf dieser Frist begründet wurden. 

(2) Fällt die Erlaubnis zum Betreiben des Einlagen-
geschäftes gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes 
über das Kreditwesen oder zum Betreiben von Wert-
papiergeschäften gemäß § 1 Abs. 3 weg oder stellen 
Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 das Betreiben 
der in § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über Ka-
pitalanlagegesellschaften genannten Geschäfte ein, 
haftet die Entschädigungseinrichtung nur noch für 
Verbindlichkeiten des Instituts, die vor dem Wegfall 
oder der Einstellung begründet wurden. 

§ 12 

Institutssichernde Einrichtungen 

(1) Eine Beitragspflicht nach § 8 Abs. 1 besteht nicht, 
wenn ein Institut den Sicherungseinrichtungen der-
regionalen Sparkassen- und Giroverbände oder der 
Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ange-
schlossen ist, solange diese Einrichtungen auf Grund 
ihrer Satzungen die angeschlossenen Institute selbst 
schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz 
gewährleisten und über die dazu erforderlichen 
Mittel verfügen (institutssichernde Einrichtungen). 

(2) Die institutssichernden Einrichtungen unterlie-
gen hinsichtlich der Anforderungen nach Absatz 1 
der Aufsicht durch das Bundesaufsichtsamt. § 7 Abs. 3 
und § 10 gelten entsprechend. Die institutssichern-
den Einrichtungen sind verpflichet, dem Bundesauf-
sichtsamt und der Deutschen Bundesbank Änderun-
gen ihrer Satzung anzuzeigen. Das Nähere über die 
Aufsicht kann das Bundesministerium der Finanzen 
durch Rechtsverordnung nach Anhörung der insti-
tutssichernden Einrichtungen bestimmen. 
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31. Mai einzureichen. Der Prüfer hat den Bericht über 
die Prüfung des Geschäftsberichts dem Bundesauf-
sichtsamt und der Deutschen Bundesbank unverzüg-
lich nach Beendigung der Prüfung einzureichen. Das 
Bundesaufsichtsamt und die Deutsche Bundesbank 
sind auch auf Anforderung über die Angaben nach 
Absatz 1 Satz 4 zu unterrichten. 

§ 11 

unverändert 

§12 

Institutssichernde Einrichtungen 

(1) Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1, die den 
Sicherungseinrichtungen der regionalen Sparkassen- 
und Giroverbände oder der Sicherungseinrichtung des 
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken angeschlossen sind, sind keiner Ent-
schädigungseinrichtung zugeordnet, solange diese 
Sicherungseinrichtungen auf Grund ihrer Satzungen 
die angeschlossenen Institute selbst schützen, ins-
besondere deren Liquidität und Solvenz gewährleisten 
und über die dazu erforderlichen Mittel verfügen (in-
stitutssichernde Einrichtungen). 

(2) Die institutssichernden Einrichtungen unterlie-
gen unbeschadet der bestehenden Aufsicht anderer 
staatlicher Stellen hinsichtlich der Anforderungen 
nach Absatz 1 der Aufsicht und Prüfung durch das 
Bundesaufsichtsamt. § 7 Abs. 3 Satz 4 und § 10 gelten 
entsprechend. Die institutssichernden Einrichtungen 
sind verpflichet, dem Bundesaufsichtsamt Änderun-
gen ihrer Satzung anzuzeigen. Das Bundesaufsichts-
amt unterrichtet das Bundesministerium der Finan-
zen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 



Drucksache 13/10846 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Entwurf 

§13 

Zweigniederlassungen von Unternehmen 
mit Sitz in einem anderen Staat 

des Europäischen Wirtschaftsraums 

(1) Zweigniederlassungen eines Unternehmens im 
Sinne des § 53 b des Gesetzes über das Kreditwesen 
haben zu den für inländische Institute geltenden Be-
dingungen einen Anspruch auf Einbeziehung in eine 
Entschädigungseinrichtung, sofern die Entschädi-
gung nach diesem Gesetz nach Höhe oder Umfang 
die Sicherung im Herkunftsstaat des Unternehmens 
übersteigt. Voraussetzung ist, daß dem Unternehmen 
in seinem Herkunftsstaat die Erlaubnis zum Betrei-
ben der Geschäfte eines Einlagenkreditinstituts oder 
eines Wertpapierhandelsunternehmens im Sinne des 
§ 1 Abs. 3d des Gesetzes über das Kreditwesen erteilt 
ist. 

(2) Die Sicherung im Sinne des Absatzes 1 ist nach 
Höhe und Umfang auf den die Sicherung im Her-
kunftsstaat übersteigenden Anteil beschränkt. Nicht 
gesichert sind Bankgeschäfte oder Finanzdienstlei-
stungen auf Devisen, Rechnungseinheiten oder Deri-
vate im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 5 des Geset-
zes über das Kreditwesen. 

(3) Erfüllt eine Zweigniederlassung, die nach Ab-
satz 1 in eine Entschädigungseinrichtung einbezo-
gen ist, ihre Verpflichtungen gegenüber der Entschä-
digungseinrichtung nicht, hat die Entschädigungs-
einrichtung das Bundesaufsichtsamt und die Deut-
sche Bundesbank zu unterrichten. Das Bundesauf-
sichtsamt forde rt  die Zweigniederlassung auf, ihre 
Verpflichtungen innerhalb einer vom Bundesauf-
sichtsamt zu bestimmenden Frist zu erfüllen. Kommt 
die Zweigniederlassung dieser Aufforderung nicht 
nach, unterrichtet das Bundesaufsichtsamt die zu-
ständigen Behörden des Herkunftsstaats, welche die 
in Absatz 1 Satz 2 genannte Erlaubnis erteilt haben. 
Das Bundesaufsichtsamt und die zuständigen Behör-
den des Herkunftsstaats ergreifen im Zusammenwir-
ken mit der Entschädigungseinrichtung alle erforder-
lichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Ver-
pflichtungen nach diesem Gesetz von der Zweignie-
derlassung eingehalten werden. 

(4) Sofern die zuständigen Behörden des Her-
kunftsstaats keine Maßnahmen ergreifen oder sich 
die Maßnahmen nach Absatz 3 als unzureichend 
erweisen, kann die Entschädigungseinrichtung mit 
Zustimmung der zuständigen Behörden des Her-
kunftsstaats die Zweigniederlassung mit einer Frist 
von 12 Monaten von der Entschädigungseinrichtung 
ausschließen. Nach dem Ausschluß haftet die Ent-
schädigungseinrichtung nur noch für Verbindlichkei- 
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daß eine institutssichernde Einrichtung die Anfor-
derungen nach Absatz 1 nicht erfüllt. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen kann nach Anhörung der 
betroffenen institutssichernden Einrichtung die 
Feststellung treffen, daß die Anforderungen nach 
Absatz 1 nicht erfüllt sind. 

§ 13 

unverändert 
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ten der Zweigniederlassung, die vor Ablauf dieser 
Frist begründet wurden. 

§ 14 

Zweigniederlassungen inländischer Institute 
in anderen Staaten 

des Europäischen Wirtschaftsraums 

Höhe und Umfang der Entschädigung, welche die 
Entschädigungseinrichtung an Gläubiger von Zweig-
niederlassungen inländischer Institute in anderen 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums erbringt, 
dürfen Höhe und Umfang der Sicherung durch die 
entsprechende Entschädigungseinrichtung in dem 
anderen Staat nicht überschreiten. 

§ 15 

Verschwiegenheitspflicht 

Personen, die bei der Entschädigungseinrichtung 
beschäftigt oder für sie tätig sind, dürfen fremde 
Geheimnisse, insbesondere Bet riebs- oder Geschäfts-
geheimnisse, nicht unbefugt offenbaren oder verwer-
ten. Sie sind nach dem Gesetz über die förmliche 
Verpflichtung nichtbeamteter Personen vom 2. März 
1974 (BGBl. I S. 469, 547) vom Bundesaufsichtsamt 
auf eine gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenhei-
ten zu verpflichten. 

§ 16 

Nichtanwendung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Die Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes gelten nicht für Entschädigungseinrichtungen im 
Sinne der §§ 6 und 7 und institutssichernde Einrich-
tungen im Sinne des § 12. 

§ 17 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 9 Abs. 1 
Satz 1 den Jahresabschluß mit dem dazugehörigen 
Prüfungsbericht nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig einreicht oder 

2. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 9 Abs. 1 
Satz 1 

a) eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder 

b) eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vorlegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark 
geahndet werden. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§ 14 

unverändert 

§ 15 

Verschwiegenheitspflicht 

Personen, die bei der Entschädigungseinrichtung 
beschäftigt oder für sie tätig sind, dürfen fremde 
Geheimnisse, insbesondere Bet riebs- oder Geschäfts-
geheimnisse, nicht unbefugt offenbaren oder verwer-
ten. Sie sind nach dem Gesetz über die förmliche 
Verpflichtung nichtbeamteter Personen vom 2. März 
1974 (BGBl. I S. 469, 547) vom Bundesaufsichtsamt 
auf eine gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenhei-
ten zu verpflichten. Ein unbefugtes Offenbaren oder 
Verwerten im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere 
nicht vor, wenn Tatsachen an  das Bundesaufsichts-
amt oder die Deutsche Bundesbank weitergegeben 
werden. 

§ 16 

unverändert 

§ 17 

unverändert 
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(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
das Bundesaufsichtsamt. 

§ 18 

Zeitlicher Anwendungsbereich 

(1) Ein Anspruch auf Entschädigung nach diesem 
Gesetz besteht auch, wenn das Bundesaufsichtsamt 
im Zeitraum vom 1. Juli 1995 bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes festgestellt hat, daß ein Institut aus 
Gründen, die mit seiner Finanzlage unmittelbar 
zusammenhängen, nicht in der Lage ist, Einlagen 
zurückzuzahlen. § 5 Abs. 1 Satz 1 bis 3 ist nicht anzu-
wenden. 

(2) Ein Anspruch auf Entschädigung nach diesem 
Gesetz besteht für einen Entschädigungsfall wegen 
Nichterfüllung von Verbindlichkeiten aus Wertpa-
piergeschäften nur, wenn dieser Entschädigungsfall 
nach dem 25. September 1998 eingetreten ist. 

(3) Ansprüche auf Entschädigung nach diesem 
Gesetz können erstmals ab dem 1. November 1998 
angemeldet werden. Sofern die Unterrichtung gemäß 
§ 5 Abs. 2 vorher erfolgt ist, beginnt die Anmeldefrist 
gemäß § 5 Abs. 3 erst ab dem 1. November 1998. 

§ 19 

Übergangsregelungen 

Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits tätig und nach 
§ 8 Abs. 1 beitragspflichtig sind, haben der Entschä-
digungseinrichtung innerhalb von zwei Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Beiträge in Höhe 
von 0,1 vom Hundert der Bilanzposition „Verbind-
lichkeiten gegenüber Kunden" oder einer entspre-
chenden Bilanzposition ihres letzten Jahresabschlus-
ses zu leisten. Bei der Beitragsbemessung nach Satz 1 
können Verbindlichkeiten gegenüber konzernver-
bundenen Unternehmen des Instituts im Sinne des § 18 
des Aktiengesetzes mit Sitz im Ausland, die Bank-
geschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des 
Gesetzes über das Kreditwesen betreiben, sowie 
Rücklieferungsverpflichtungen aus Wertpapierleih-
geschäften und Wertpapierpensionsgeschäften un-
berücksichtigt bleiben. Institute im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 2 oder 3, die befugt sind, sich bei der 
Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum 
oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kun-
den zu verschaffen, und die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bereits tätig und nach § 8 Abs. 1 beitrags-
pflichtig sind, haben der Entschädigungseinrichtung 
innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes Beiträge in Höhe von 1 vom Hundert 
ihres haftenden Eigenkapitals zu leisten. Institute im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 oder 3, die nicht befugt 
sind, sich bei der Erbringung von Finanzdienstlei-
stungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wert-
papieren von Kunden zu verschaffen, und die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits tätig und nach § 8 
Abs. 1 beitragspflichtig sind, haben der Entschädi- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§ 18 

Zeitlicher Anwendungsbereich 

(1) entfällt 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

§ 19 

Übergangsregelungen 

(1) Institute, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bereits tätig und nach § 8 Abs. 1 beitragspflichtig 
sind, haben erstmalig innerhalb von zwei Mo-
naten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Ent-
schädigungseinrichtung, der sie zugeordnet sind, 
einen Beitrag zu leisten. Der erstmalige Beitrag 
beträgt 

1. 0,03 vom Hundert der Bilanzposition „Verbind-
lichkeiten gegenüber Kunden" oder einer ent-
sprechenden Bilanzposition des letzten Jahres-
abschlusses für Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 
Nr. 1; Hypotheken-Namenspfandbriefe, öffent-
liche Namenspfandbriefe; Verbindlichkeiten ge-
genüber konzernverbundenen Unternehmen des 
Instituts im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes mit 
Sitz im Ausland, die Bankgeschäfte im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes über das 
Kreditwesen betreiben, sowie Rücklieferungsver-
pflichtungen aus Wertpapierleihgeschäften und 
Wertpapierpensionsgeschäften können unberück-

sichtigt bleiben; sofern bei einem Institut der erst-
malige Beitrag gemäß Teilsatz 1 und 2 das Volu-
men der nach § 4 gesicherten Einlagen über-
steigt, können bei der Bemessung des erstmali-
gen Beitrags ferner Verbindlichkeiten gegenüber 
Gläubigern, die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 oder 7 
keinen Anspruch auf Entschädigung haben, un-
berücksichtigt bleiben; 

2. 1 vom Hundert des haftenden Eigenkapitals für 
Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2, die nicht 
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gungseinrichtung innerhalb von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Beiträge in Höhe von 
0,1 vom Hundert ihres haftenden Eigenkapitals zu 
leisten. Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits tätig und nach § 8 
Abs. 1 beitragspflichtig sind, haben der Entschädi-
gungseinrichtung innerhalb von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Beiträge in Höhe von 
0,1 vom Hundert ihres haftenden Eigenkapitals zu 
leisten. Für die Höhe des haftenden Eigenkapitals ist 
jeweils der 1. August 1998 maßgeblich. Die Beitrags-
pflicht gemäß Satz 1 kann durch Mittelübertra-
gungen aus bestehenden Sicherungseinrichtungen 
erfüllt werden. 

(2) Der Geschäftsbericht gemäß § 10 ist erstmals im 
Jahr 1999 für den Zeitraum vom 1. August 1998 bis 
zum 31. Dezember 1998 einzureichen. 

Artikel 2 
Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 

Das Wertpapierhandelsgesetz vom 26. Juli 1994 
(BGB1. I S. 1749), zuletzt geändert durch ..., wird wie 
folgt geändert: 

1. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Worte „und 3" gestri-
chen. 

b) In Absatz 3 wird Satz 2 gestrichen. 

2. § 34 a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „ohne eine Erlaub-
nis zum Betreiben des Einlagengeschäftes im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes 
über das Kreditwesen" durch die Worte „, das 
kein Einlagenkreditinstitut im Sinne des § 1 
Abs. 3 d Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwe-
sen ist, " ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Worte „Mitglied einer Ein-
lagensicherungseinrichtung ist" durch die 
Worte „einer Einrichtung zur Sicherung der 
Ansprüche von Einlegern und Anlegern zuge-
hört" ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 4 sind, 
mindestens jedoch den Gegenwert von 7 300 ECU; 

3. 1 vom Hundert des haftenden Eigenkapitals für 
Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3, die befugt 
sind, sich bei der Erbringung von Finanzdienst-
leistungen Eigentum oder Besitz an  Geldern oder 
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, minde-
stens jedoch den Gegenwert von 1 250 ECU; so-
fern Institute auf eigene Rechnung mit Finanz-
instrumenten handeln, mindestens den Gegen-
wert von 7 300 ECU; 

4. 0,1 vom Hundert des haftenden Eigenkapitals für 
Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3, die nicht 
befugt sind, sich bei der Erbringung von Finanz-
dienstleistungen Eigentum oder Besitz an Gel

-dern oder Wertpapieren von Kunden zu ver-
schaffen, mindestens jedoch den Gegenwert von 
50 ECU, sofern Institute auf eigene Rechnung mit 
Finanzinstrumenten handeln, mindestens den Ge-
genwert von 730 ECU; 

5. 0,1 vom Hundert des haftenden Eigenkapitals für 
Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4, mindestens 
jedoch den Gegenwert von 730 ECU. 

Für die Höhe des haftenden Eigenkapitals ist 
jeweils der 1. August 1998 maßgeblich. Die Bei-
tragspflicht kann durch Mittelübertragung aus be-
stehenden Sicherungseinrichtungen erfüllt werden. 

(2) unverändert 

Artikel 2 
Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 

Das Wertpapierhandelsgesetz vom 26. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1749), zuletzt geändert durch ..., wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 25 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „Satz 1 
bis 3" durch die Angabe „Satz 1 und 2" ersetzt. 

2. unverändert 

3. unverändert 
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3. In § 39 Abs. 1 Nr. 4 werden die Worte „oder § 25 
Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 26 Abs. 3 
Satz 2," gestrichen. 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes 

über Kapitalanlagegesellschaften 

Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 
1970 (BGB1. I S. 127), zuletzt geändert durch ..., wird 
wie folgt geändert: 

1. Dem § 1 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Kapitalanlagegesellschaft darf die in Satz 1 
Nr. 2 genannten Geschäfte nicht mehr betreiben, 
wenn sie nach § 11 des Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetzes von der Entschä-
digungseinrichtung ausgeschlossen worden ist." 

2. Dem § 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die Kapitalanlagegesellschaft hat der Bank-
aufsichtsbehörde Satzungsänderungen unverzüg-
lich anzuzeigen." 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über das Kreditwesen 

Das Gesetz über das Kreditwesen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Januar 1996 (BGBl. I 
S. 64), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 23 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 23 a 

 Sicherungseinrichtung 

(1) Ein Institut, das Bankgeschäfte im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 4 oder 10 betreibt oder 
Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1 a 
Satz 2 Nr. 1 bis 4 erbringt, hat Kunden, die nicht 
Institute sind, im Preisaushang und in den Ver-
tragsunterlagen über die Zugehörigkeit zu einer 
Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Ein-
legern und Anlegern (Sicherungseinrichtung) zu 
informieren. Das Institut hat ferner Kunden, die 
nicht Institute sind, vor Aufnahme der Geschäfts-
beziehung schriftlich in leicht verständlicher Form 
über die für die Sicherung geltenden Bestimmun-
gen einschließlich Umfang und Höhe der Siche-
rung zu informieren. Sofern Einlagen und andere 
rückzahlbare Gelder nicht gesichert sind, hat das 
Institut auf diese Tatsache in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, im Preisaushang und an her-
vorgehobener Stelle in den Vertragsunterlagen 
vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung hinzuwei- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. § 39 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 Buchstabe b wird wie folgt gefaßt: 

„b) § 25 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 
und 3, § 25 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung 
mit Satz 2 oder § 26 Abs. 1 Satz 1". 

b) In Nummer 4 werden die Worte „oder § 25 Abs. 
1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 26 Abs. 3 
Satz 2, " gestrichen. 

Artikel 3 
unverändert 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über das Kreditwesen 

Das Gesetz über das Kreditwesen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Januar 1996 (BGBl. I 
S. 64), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 23 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 23 a 

 Sicherungseinrichtung 

(1) Ein Institut, das Bankgeschäfte im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 4 oder 10 betreibt oder 
Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1 a 
Satz 2 Nr. 1 bis 4 erbringt, hat Kunden, die nicht 
Institute sind, im Preisaushang und in den Ver-
tragsunterlagen über die Zugehörigkeit zu einer 
Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Ein-
legern und Anlegern (Sicherungseinrichtung) zu 
informieren. Das Institut hat ferner Kunden, die 
nicht Institute sind, vor Aufnahme der Geschäfts-
beziehung schriftlich in leicht verständlicher Form 
über die für die Sicherung geltenden Bestimmun-
gen einschließlich Umfang und Höhe der Siche-
rung zu informieren. Sofern Einlagen und andere 
rückzahlbare Gelder nicht gesichert sind, hat das 
Institut auf diese Tatsache in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, im Preisaushang und an her-
vorgehobener Stelle in den Vertragsunterlagen 
vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung hinzuwei- 
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sen, es sei denn, die rückzahlbaren Gelder sind in 
Pfandbriefen, Kommunalschuldverschreibungen 
oder anderen Schuldverschreibungen, welche die 
Voraussetzungen des Artikels 22 Abs. 4 Satz 1 
und 2 der Investmentrichtlinie erfüllen, verbrieft. 
Die Informationen gemäß Satz 2 und in den Ver-
tragsunterlagen gemäß Satz 3 dürfen keine ande-
ren Erklärungen enthalten und sind gesondert von 
den Kunden zu unterschreiben. Außerdem müssen 
auf Anfrage Informationen über die Bedingungen 
der Sicherung einschließlich der für die Geltend-
machung der Entschädigungsansprüche erforder-
lichen Formalitäten erhältlich sein. 

(2) Scheidet ein Institut aus einer Sicherungsein-
richtung aus, hat es die Kunden, die nicht Institute 
sind, sowie das Bundesaufsichtsamt und die Deut-
sche Bundesbank hierüber unverzüglich schrift-
lich zu unterrichten. Das Bundesaufsichtsamt leitet 
eine Ausfertigung dieser Anzeige an das Bundes-
aufsichtsamt für den Wertpapierhandel weiter." 

2. In § 26 Abs. 2 werden die Worte „Einlagensiche-
rungseinrichtung oder Anlegerentschädigungs-
einrichtung" durch das Wo rt  „Sicherungseinrich-
tung" ersetzt. 

3. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 wird nach dem Wo rt 
 „einen" das Wort  „tragfähigen" eingefügt. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a ein-
gefügt: 

„(3 a) Mit der Erteilung der Erlaubnis ist dem 
Institut, sofern es nach § 8 Abs. 1 des Einlagen-
sicherungs- und Anlegerentschädigungsgeset-
zes beitragspflichtig ist, die Entschädigungs-
einrichtung mitzuteilen, der das Institut zuge-
ordnet ist. " 

4. Dem § 35 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Erlaubnis erlischt auch, wenn das Institut 
nach § 11 des Einlagensicherungs- und Anle-
gerentschädigungsgesetzes von der Entschädi-
gungseinrichtung ausgeschlossen worden ist. " 

5. In § 56 Abs. 3 werden die Nummern 6 und 7 wie 
folgt gefaßt: 

„6. entgegen § 23 a Abs. 1 Satz 3, auch in Verbin-
dung mit § 53 b Abs. 3, einen Hinweis nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vor-
geschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
gibt, 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

sen, es sei denn, die rückzahlbaren Gelder sind in 
Pfandbriefen, Kommunalschuldverschreibungen 
oder anderen Schuldverschreibungen, welche die 
Voraussetzungen des Artikels 22 Abs. 4 Satz 1 
und 2 der Investmentrichtlinie erfüllen, verbrieft. 
Die Informationen in den Vertragsunterlagen ge-
mäß Satz 3 dürfen keine anderen Erklärungen ent-
halten und sind gesondert von den Kunden zu un-
terschreiben. Außerdem müssen auf Anfrage In-
formationen über die Bedingungen der Sicherung 
einschließlich der für die Geltendmachung der 
Entschädigungsansprüche erforderlichen Formali-
täten erhältlich sein. 

(2) unverändert 

2. unverändert 

3. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Vor Erteilung der Erlaubnis hat das 
Bundesaufsichtsamt die für das Institut in Be-
tracht kommende Sicherungseinrichtung zu 
hören." 

c) unverändert 

4. unverändert 

5. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird in Nummer 3 nach Buch-
stabe b in einer neuen Zeile das Wort „zuwi-
derhandelt," angefügt. 

b) In Absatz 3 werden die Nummern 6 und 7 wie 
folgt gefaßt: 

6. unverändert 
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7. entgegen § 23a Abs. 2, auch in Verbindung 
mit § 53b Abs. 3, einen Kunden, das Bundes-
aufsichtsamt oder die Deutsche Bundesbank 
nicht, nicht. richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig unterrichtet, " 

Artikel 5 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Februar 1996 (BGBl. I 
S. 340), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt 
geändert: 

1. § 5 Abs. 1 Nr. 16 wird wie folgt gefaßt: 

„16. Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die als Entschädigungs-
einrichtungen im Sinne des Einlagensiche-
rungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes 
vom ... oder als Sicherungseinrichtung eines 
Verbandes der Kreditinstitute nach ihrer Sat-
zung oder sonstigen Verfassung ausschließ-
lich den Zweck haben, bei Gefahr für die 
Erfüllung der Verpflichtungen eines Kredit-
instituts im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes 
über das Kreditwesen oder eines Finanz-
dienstleistungsinstituts im Sinne des § 1 
Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 des Gesetzes über 
das Kreditwesen Hilfe zu leisten. Vorausset-
zung ist, daß das Vermögen und etwa erzielte 
Überschüsse nur zur Erreichung des gesetz-
lichen oder satzungsmäßigen Zwecks ver-
wendet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Einrichtungen zur Sicherung 
von Spareinlagen bei Unternehmen, die am 
31. Dezember 1989 als gemeinnützige Woh-
nungsunternehmen anerkannt waren; ". 

2. § 54 Abs. 5a wird wie folgt gefaßt: 

„ (5 a) § 5 Abs. 1 Nr. 16 in der Fassung des Arti-
kels 5 des Gesetzes zur Umsetzung der EG-Einla-
gensicherungsrichtlinie und der EG-Anlegerent-
schädigungsrichtlinie vom ... ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden. " 

Artikel 6 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I S. 814), 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Nr. 21 wird wie folgt gefaßt: 

„21. Unternehmen, die als Entschädigungsein-
richtungen im Sinne des Einlagensicherungs- 
und Anlegerentschädigungsgesetzes vom ... 
oder als Sicherungseinrichtung eines Ver- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

7. unverändert 

Artikel 5 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Februar 1996 (BGBl. I 
S. 340), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt 
geändert: 

1. § 5 Abs. 1 Nr. 16 wird wie folgt gefaßt: 

„ 16. Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die als Entschädigungs-
einrichtungen im Sinne des Einlagensiche-
rungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes 
vom ... oder als Sicherungseinrichtung eines 
Verbandes der Kreditinstitute nach ihrer Sat-
zung oder sonstigen Verfassung ausschließ-
lich den Zweck haben, bei Gefahr für die 
Erfüllung der Verpflichtungen eines Kredit-
instituts im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes 
über das Kreditwesen oder eines Finanz-
dienstleistungsinstituts im Sinne des § 1 
Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 des Gesetzes über 
das Kreditwesen Hilfe zu leisten. Vorausset-
zung ist, daß das Vermögen und etwa erzielte 
Überschüsse nur zur Erreichung des gesetz-
lichen oder satzungsmäßigen Zwecks ver-
wendet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Einrichtungen zur Sicherung 
von Einlagen bei Wohnungsgenossenschaf-
ten mit Spareinrichtung. Die Steuerbefrei-
ung ist für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
ausgeschlossen, die nicht ausschließlich auf 
die Erfüllung der begünstigten Aufgaben 
gerichtet sind;". 

2. unverändert 

Artikel 6 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I S. 814), 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Nr. 21 wird wie folgt gefaßt: 

„21. Entschädigungs- und Sicherungseinrichtun-
gen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 16 des Kör-
perschaftsteuergesetzes, soweit sie von der 
Körperschaftsteuer befreit sind; " . 
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bandes der Kreditinstitute nach ihrer Satzung 
oder sonstigen Verfassung ausschließlich den 
Zweck haben, bei Gefahr für die Erfüllung der 
Verpflichtungen eines Kreditinstituts im Sinne 
des § I  Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwe-
sen oder eines Finanzdienstleistungsinstituts im 
Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 des Ge-
setzes über das Kreditwesen Hilfe zu leisten, 
wenn sie die für eine Befreiung von der Körper-
schaftsteuer erforderlichen Voraussetzungen er-
füllen. Dies gilt entsprechend für Einrichtungen 
zur Sicherung von Spareinlagen bei Unterneh-
men, die am 31. Dezember 1989 als gemeinnüt-
zige Wohnungsunternehmen anerkannt waren;". 

2. § 36 Abs. 2c wird wie folgt gefaßt: 

„(2c) § 3 Nr. 21 in der Fassung des Artikels 6 des 
Gesetzes zur Umsetzung der EG-Einlagensiche-
rungsrichtlinie und der EG-Anlegerentschädi-
gungsrichtlinie vom ... ist erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 1998 anzuwenden." 

Artikel 7 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 1998 in Kraft.  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

2. In § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 und in § 31 Abs. 3 wird 
jeweils die Angabe „und 17" durch die Angabe 
„,17 und 21" ersetzt. 

3. § 36 Abs. 2c wird wie folgt gefaßt: 

„(2 c) § 3 Nr. 21 in der Fassung des Artikels 6 des 
Gesetzes zur Umsetzung der EG-Einlagensiche-
rungsrichtlinie und der EG-Anlegerentschädi-
gungsrichtlinie vom ... ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 1998 anzuwenden. " 

Artikel 6 a 
Änderung des Aktiengesetzes 

Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I 
S. 1098), zuletzt geändert durch ... , wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 3 Abs. 2 werden die Worte „an einem Markt 
gehandelt werden" durch die Worte „zu einem 
Markt zugelassen sind "ersetzt. 

2. In § 8 Abs. 3 Satz 3 werden die Worte „fünf Deut-
sche Mark" durch die Worte „einen Euro" ersetzt. 

Artikel 6 b 
Neufassung von Gesetzen und Verordnungen 

Das Bundesministerium der Finanzen kann den 
Wortlaut des Börsengesetzes, des Verkaufsprospekt-
gesetzes, des Wertpapierhandelsgesetzes, des Ge-
setzes über Kapitalanlagegesellschaften, des Aus-
landinvestment-Gesetzes, des Gesetzes über Unter-
nehmensbeteiligungsgesellschaften, des Gesetzes 
über das Kreditwesen, des Gesetzes über die Pfand-
briefe und verwandten Schuldverschreibungen 
öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten, der Börsen-
zulassungs-Verordnung und der Verkaufsprospekt-
verordnung, das Bundesministerium der Justiz kann 
den Wortlaut des Hypothekenbankgesetzes in der 
vom 1. August 1998 an geltenden Fassung im Bun-
desgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 7 
Inkrafttreten 

Artikel 6 a Nr. 1 tritt am Tage nach der Verkün-
dung, Artikel 6 a Nr. 2 am 1. Januar 1999 in Kra ft. Im 
übrigen tritt dieses Gesetz am 1. August 1998 in 
Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Wolfgang Steiger und Lydia Westrich 

I. Allgemeines 

1. Verfahrensablauf 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und F.D.P. eines Gesetzes zur Umsetzung der EG-
Einlagensicherungsrichtlinie und der EG-Anleger-
entschädigungsrichtlinie - Drucksache 13/10188 - 
wurde in der 224. Sitzung des Deutschen Bundesta-
ges am 26. März 1998 dem Finanzausschuß zur feder-
führenden Beratung sowie zur Mitberatung dem 
Ausschuß für Wirtschaft und dem Haushaltsausschuß 
überwiesen. Der von der Bundesregierung vorge-
legte wortgleiche Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der EG-Einlagensicherungsrichtlinie und der 
EG-Anlegerentschädigungsrichtlinie - Drucksache 
13/10736 - wurde in der 237. Sitzung des Deutschen 
Bundestages am 27. Mai 1998 an dieselben Aus-
schüsse überwiesen wie der Fraktionsentwurf. Beide 
mitberatenden Ausschüsse haben die Gesetzent-
würfe am 6. Mai 1998 beraten. 

2. Inhalt der Vorlagen 

Die Umsetzung der Richtlinien soll im wesentlichen 
durch das neue Einlagensicherungs- und Anleger-
entschädigungsgesetz erfolgen. Es ist eine Sicherung 
der Einleger und Anleger durch Entschädigungsein-
richtungen vorgesehen. Diese Entschädigungsein-
richtungen sollen kraft Gesetzes als teilrechtsfähige 
Sondervermögen bei der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) entstehen, die Aufgaben und Befugnisse 
dieser Entschädigungseinrichtungen können jedoch 
auf juristische Personen des Privatrechts übertragen 
werden (Beliehene). Durch diese Möglichkeit sollen 
einerseits die öffentliche Verwaltung entlastet und 
andererseits p rivate Initiative, Flexibilität und Sach-
kenntnis nutzbar gemacht werden. Die Beliehenen 
unterliegen im Rahmen ihres Auftrages dem öffent-
lichen Recht. Die in Deutschland seit langem bereits 
bestehenden freiwilligen privatrechtlich organisier-
ten Sicherungssysteme können nicht als gesetzliche 
Entschädigungseinrichtungen anerkannt werden, da 
sie nicht alle Vorgaben der Richtlinien erfüllen. 

Der Entwurf sieht die Zuordnung der Ins titute zu ein-
zelnen Gruppen vor, wobei für jede Institutsgruppe 
jeweils eine Entschädigungseinrichtung gebildet 
werden soll. Die Einteilung der Gruppen orientiert 
sich an  der Struktur der zum Teil bereits seit vielen 
Jahren auf freiwilliger Basis bestehenden Einlagensi-
cherungssysteme, wobei Veränderungen auf Antrag 
durch Entscheidung der Aufsichtsbehörde möglich 
sind. Bei den Gruppen wird differenzie rt  zwischen 
Kreditinstituten in Privatrechtsform und denjenigen 
in der Rechtsform des öffentlichen Rechts sowie den 
Bausparkassen. In einer weiteren Gruppe werden 
die Wertpapierfirmen, die keine Einlagenkreditinsti-
tute sind, zu einer Anlegerentschädigungseinrich

-

tung zusammengefaßt. Durch diese Gruppenbildung 
sollen die unterschiedliche Geschäftsstruktur der In-
stitute berücksichtigt und die Risiken verteilt wer-
den, um möglichst finanzstarke Sicherungseinrich-
tungen zu gewährleisten. 

Aufgrund der im Sparkassen- und Kreditgenos-
senschaftsbereich bestehenden institutssichernden 
Systeme werden die diesem System angehörenden 
Institute von der Pflicht, einem der zuvor genannten 
Sicherungssysteme anzugehören, ausgenommen. 

Ein Entschädigungsanspruch nach dem Einlagen-
sicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz soll 
für alle Entschädigungsfälle im Bereich der Einlagen-
sicherung seit dem 1. Juli 1995 bestehen, da die Um-
setzung der EG-Einlagensicherungsrichtlinie bereits 
zu diesem Zeitpunkt hätte erfolgen müssen. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Umsetzung 
der Richtlinien Änderungen des Wertpapierhandels-
gesetzes, des Gesetzes über Kapitalanlagegesell-
schaften, des Gesetzes über das Kreditwesen, des 
Körperschaftsteuergesetzes sowie des Gewerbesteu-
ergesetzes vorgenommen. 

3. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Der Haushaltsausschuß hat mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der Fraktion der 
SPD, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Gruppe der PDS empfohlen, dem Gesetzentwurf 
zuzustimmen. 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen, der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthal-
tung der Gruppe der PDS empfohlen, den Gesetzent-
wurf anzunehmen. 

4. Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme Änderun-
gen zu einigen Punkten vorgeschlagen. Insbeson-
dere sollen die Sicherungseinrichtungen des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverbandes als institutssi-
chernde Einrichtungen gesetzlich anerkannt werden. 
Neben einigen weiteren Änderungen wurde vorge-
schlagen, die Landesbausparkassen nicht den privat-
rechtlichen Bausparkassen zuzuordnen, sondern der 
Institutsgruppe der öffentlich-rechtlichen Ins titute 
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Einlagensicherungs- 
und Anlegerentschädigungsgesetz. 

5. Ausschußempfehlung 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EG

-

Einlagensicherungsrichtlinie und der EG-Anleger

-

entschädigungsrichtlinie in der von ihm veränderten 
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Fassung ist im Finanzausschuß bei Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einstimmig an-
genommen worden. 

Der Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in ein-
zelnen Punkten verändert. Zu den Ausschußberatun-
gen ist insbesondere folgendes zu bemerken: 

- Ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD, statt 
einer eigenen Institutsgruppe für die Bausparkas-
sen diese je nach Rechtsform in die entsprechende 
Institutsgruppe der Einlagenkreditinstitute einzu-
ordnen, wurde bei Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einstimmig angenom-
men. 

- Der Finanzausschuß entschied sich mit den Stim-
men der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der 
Fraktion der SPD und der Gruppe der PDS und 
bei Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN dafür, einen Entschädigungsanspruch 
im Bereich der Einlagensicherung nicht rück-
wirkend, sondern erst für Entschädigungsfälle ab 
dem 1. August 1998 bestehen zu lassen. Seitens 
der Bundesregierung wurde hierzu ausgeführt, 
eine rückwirkende Regelung sei hier sachgerecht 
und verfassungsgemäß. Auf diesem Wege könne 
zudem vermieden werden, daß gegen die Bundes-
republik Deutschland wegen verspäteter Umset-
zung der Einlagensicherungsrichtlinie geklagt 
würde. Die Koalitionsfraktionen erklärten dage-
gen, es sei für ein Einlagensicherungssystem nicht 
zumutbar, für Schäden aufzukommen, die in der 
Vergangenheit entstanden seien und für die eine 
andere Rechtslage existiert habe. 

- Ein Antrag der Fraktion der SPD, die Verjährungs-
frist von Ansprüchen von Entschädigungsberech-
tigten gegen die Entschädigungseinrichtung von 
drei Jahren auf fünf Jahre zu verlängern, wurde 
aus Gründen des Anlegerschutzes einstimmig an-
genommen. 

- Ein Antrag der Fraktion der SPD, die Ausschluß-
frist für die Anmeldung eines Entschädigungs-
anspruches gegenüber der Entschädigungsein-
richtung von sechs Monaten auf ein Jahr ab Unter-
richtung über den Entschädigungsfall zu verlän-
gern, wurde ebenso aus Gründen des Anleger-
schutzes einstimmig angenommen. 

- Ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen, 
den Satz für den erstmaligen Beitrag von Einla-
genkreditinstituten von 0,1 v. H. auf 0,03 v. H. der 
um bestimmte Positionen bereinigten Bilanzposi-
fion Verbindlichkeiten gegenüber Kunden herab-
zusetzen und Mindestbeiträge für Wertpapierfir-
men vorzusehen, wurde einstimmig bei Abwesen-
heit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an-
genommen. 

- Ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD, im 
Gesetzestext ausdrücklich klarzustellen, daß nur 
solche Gläubiger keinen Entschädigungsanspruch 
haben, die wesentlich zur Verschlechterung der 
finanziellen Lage eines Ins tituts beigetragen 
haben, wurde einstimmig angenommen. 

- Ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD, die 
Pflicht der Institute, ausdrücklich darauf hinzu

-

weisen, daß Einlagen und andere rückzahlbare 
Gelder gegebenenfalls nicht gesichert sind, auch 
auf Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibun-
gen und andere Schuldverschreibungen, welche 
die Voraussetzungen des Artikels 22 Abs. 4 Satz 1 
und 2 der Investmentrichtlinie erfüllen, zu erwei-
tern, wurde mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen gegen die Stimmen der Fraktion der SPD 
und die Gruppe der PDS bei Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Im übrigen wurde die Bundesregierung gebeten, bis 
Ende 1999 einen Bericht zu der Frage vorzulegen, ob 
das derzeitige System der Aufsicht im Banken-, We rt

-papier- und Versicherungsbereich sachgerecht ist. 

II. Einzelbegründung 

Zu Artikel 1 (Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetz) 

Zu §  1 Abs. 1 Nr. 1  

Die Ergänzung konkretisiert die Bezugnahme auf die 
Definition des Einlagenkreditinstituts in § 1 Abs. 3 d 
Satz 1 KWG. 

Zu §3 

Zu Absatz 2 Satz 1 

Zu Nummer 1 

Die redaktionelle Änderung dient der Klarstellung, 
daß sich die Verweisung auf die Zweite Bankrechts-
koordinierungsrichtlinie (89/646/EWG) nur auf die 
Finanzinstitute, nicht aber auf die Einlagenkreditin-
stitute bezieht. 

Zu Nummer 4 

Die Ergänzung schließt auch Entschädigungsansprü-
che von rechtlich unselbständigen Sondervermögen 
des Bundes oder eines Landes aus, da diese jeweils 
der betreffenden Gebietskörperschaft zugerechnet 
werden. 

Zu Nummer 8 

Die Ergänzung stellt klar, daß nur solche Gläubiger 
keinen Entschädigungsanspruch haben, die wesent-
lichen Anteil daran hatten, daß bei einem Ins titut ein 
Entschädigungsfall eingetreten ist. Jeder dieser 
Gläubiger muß Sachverhalte herbeigeführt oder ge-
nutzt haben, die für sich allein die finanziellen 
Schwierigkeiten verursacht oder zur Verschlechte-
rung der finanziellen Lage des Ins tituts beigetragen 
haben. Die Einlagen von Durchschnittskunden fallen 
somit auch dann nicht unter diese Ausnahmerege-
lung, wenn die Verzinsung oberhalb des Markt-
niveaus liegt, aber die einzelne Einlage nicht zu einer 
Auszehrung der Bank geführt hat. 

Zu Absatz 3 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Verjäh

-

rungsfrist von drei Jahren wird auf fünf Jahre verlän

-

gert. Dadurch wird sichergestellt, daß der Entschädi- 
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gungsberechtigte ausreichend Zeit zur Einleitung 
der erforderlichen Schritte zur Durchsetzung seines 
Entschädigungsanspruchs hat. Die Verjährung be-
ginnt entsprechend dem allgemeinen Grundsatz des 
§ 198 BGB mit der Entstehung des Anspruchs, also 
mit der Feststellung des Entschädigungsfalls durch 
das Bundesaufsichtsamt. 

Zu § 4 

Zu Absatz 2 Satz 2 

Die Ergänzung der in § 4 Abs. 2 Satz 2 enthaltenen 
Definition von Verbindlichkeiten aus Wertpapierge-
schäften als Einlagen ist zur vollständigen Umset-
zung der entsprechenden Vorgabe in Artikel 2 Abs. 3 
der Anlegerentschädigungsrichtlinie erforderlich. 
Durch die Ergänzung werden bei Einlagenkredit-
instituten Probleme hinsichtlich der Zuordnung von 
Anlagegeldern und Doppelentschädigungen vermie-
den. 

Zu Absatz 5 Satz 3 

Die Regelung des § 4 Abs. 5 Satz 3 des Regierungs-
entwurfs sieht vor, daß Personen, die als Gesellschaf-
ter einer nicht rechtsfähigen Gesellschaft oder als 
Mitglieder eines nicht rechtsfähigen Vereins über 
Konten verfügen können, im Hinblick auf die Ent-
schädigungsleistung als ein Gläubiger gelten. Arti-
kel 8 Abs. 2 der Einlagensicherungsrichtlinie und 
Artikel 8 Abs. 2 der Anlegerentschädigungsrichtlinie 
sehen eine solche Bestimmung nicht zwingend vor, 
sondern stellen sie in das Ermessen des nationalen 
Gesetzgebers. 

Die Behandlung von Gesellschaftern einer nicht 
rechtsfähigen Gesellschaft oder Mitgliedern eines 
nicht rechtsfähigen Vereins als ein Gläubiger er-
scheint nicht sachgerecht, zumal diese Regelung u. a. 
Investmentclubs betreffen würde, in denen sich p ri

-vate Anleger zur gemeinsamen Anlage von Spar-
beträgen in der Rechtsform einer Gesellschaft bürger-
lichen Rechts zusammenschließen. § 4 Abs. 5 Satz 3 
wird daher gestrichen. Für nicht rechtsfähige Gesell-
schaften und nicht rechtsfähige Vereine gilt somit die 
allgemeine Regelung des Absatzes 5 über Gemein-
schaftskonten, sofern die Kontoinhaber individuali-
sierbar sind. 

 
Zu § 5 Abs. 3 Satz 1 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Ausschluß-
frist von sechs Monaten für die Anmeldung des Ent-
schädigungsanspruchs gegenüber der Entschädi-
gungseinrichtung wird auf ein Jahr verlängert. Die 
Entschädigungsberechtigten werden dadurch in die 
Lage versetzt, ihre Ansprüche vor der Anmeldung 
eingehend zu prüfen. 

Zu §6 

Zu Absatz 1 Satz 2 

Infolge der Streichung der bisherigen Nummer 3 fal-
len Bausparkassen in die Institutsgruppen Nummer 1 
bzw. Nummer 2, je nachdem ob es sich um privat-
rechtliche oder öffentlich-rechtliche Bausparkassen 
handelt. Die Zusammenfassung der Bausparkassen 

mit anderen Einlagenkreditinstituten derselben 
Rechtsform führt zu einer breiteren Finanzierungs-
basis und einem besseren Risikoausgleich. In der Sa-
che wird durch die Streichung zudem einem Anlie-
gen des Bundesrates entsprochen, der vorgeschlagen 
hatte, die Landesbausparkassen der Gruppe der 
öffentlich-rechtlichen Institute zuzuordnen. 

Zu Absatz 5 

Die Regelung stellt klar, daß das Bundesaufsichtsamt 
die zuständige Behörde im Sinne des § 73 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung für die Entschei-
dung über den Widerspruch gegen Verwaltungsakte 
der Entschädigungseinrichtung ist. 

Zu §7 

Zu Absatz 2 Satz 2 

Die Regelung stellt klar, daß das Bundesaufsichtsamt 
die zuständige Widerspruchsbehörde sowohl für die 
Entschädigungseinrichtungen nach § 6 als auch für 
die beliehenen Entschädigungseinrichtungen ist. 

Zu Absatz 3 Satz 5 und 6 

Bei den Entschädigungseinrichtungen handelt es 
sich um zentrale Stellen, für deren Überwachung Auf-
sichtsbefugnisse der Deutschen Bundesbank neben 
denen des Bundesaufsichtsamtes für das Kredit-
wesen nicht notwendig sind. 

Zu § 8 

Zu Absatz 2 Satz 1 

Durch die Änderung wird der Termin, zu dem die 
Jahresbeiträge an die Entschädigungseinrichtung zu 
leisten sind, vom 30. Juni auf den 30. September ver-
schoben. Damit soll gewährleistet werden, daß die 
festgestellten Bilanzen der Institute vor dem Fällig-
keitstermin vorliegen und als Grundlage für die Be-
rechnung des Jahresbeitrags herangezogen werden 
können. 

Zu Absatz 4 Satz 3 

Der neue Satz 3 des § 8 Abs. 4 schließt die aufschie-
bende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen Beitragsbescheide der Entschädigungs-
einrichtung aus. Diese  Regelung bezweckt die 
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Entschädi-
gungseinrichtung, die während der Verfahrensdauer 
im Falle eines Streits über die Beitragshöhe nicht 
durch die aufschiebende Wirkung gefährdet werden 
darf. 

Zu § 9 Abs. 4 und 5 

Die nach dem Regierungsentwurf in § 9 Abs. 4 Satz 2 
enthaltene Regelung erfolgt nunmehr in einem 
neuen Absatz 5. Es wird klargestellt, daß die Ent-
schädigungseinrichtung für alle nach § 9 vorgesehe-
nen Prüfungen Prüfungsrichtlinien erläßt, die vom 
Bundesaufsichtsamt genehmigt werden müssen. 

Nach dem neuen Absatz 5 Satz 2 haben die betroffe

-

nen Institute die Aufwendungen, die der Entschädi- 
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gungseinrichtung durch die Prüfungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 entstehen, zu erstatten. Da Anlaß, A rt 

 und Umfang der Prüfungshandlungen im wesent-
lichen von den betroffenen Instituten oder Unterneh-
men abhängig sind, ist es sachgerecht, daß diese die 
durch die Prüfungshandlungen entstehenden Auf-
wendungen tragen. Diese Regelung ist an § 51 Abs. 3 
KWG angelehnt. 

Zu § 10 

Die Änderung der Überschrift trägt der Tatsache 
Rechnung, daß die Regelung nicht nur Pflichten der 
Entschädigungseinrichtungen, sondern auch Pflich-
ten des Prüfers enthält. 

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit wird § 10 des 
Regierungsentwurfs in zwei Absätze untergliedert. 
Die bisherigen Sätze 1 bis 3 werden zu Absatz 1, die 
bisherigen Sätze 4 bis 6 werden zu Absatz 2. 

In Absatz 1 Satz 2 wird die bisher vorgesehene Zu-
stimmung des Bundesaufsichtsamtes vor Ernennung 
des Prüfers durch eine Anzeigepflicht der Entschädi-
gungseinrichtung ersetzt, da die Ablehnung eines 
von der Entschädigungseinrichtung vorgeschlage-
nen Prüfers nur in Ausnahmefällen in Betracht 
kommt. Allerdings kann das Bundesaufsichtsamt 
nach dem neuen Absatz 1 Satz 3 innerhalb eines 
Monats nach der Anzeige die Beste llung eines ande-
ren Prüfers verlangen, wenn dies zur Erreichung des 
Prüfungszwecks geboten ist. Damit die Durchfüh-
rung der Prüfung nicht verzögert wird, haben Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen das Verlangen 
des Bundesaufsichtsamtes keine aufschiebende Wir-
kung. Die Änderung dient der Verwaltungsverein-
fachung und entspricht § 28 Abs. 1 KWG. 

Absatz 2 regelt entsprechend den Sätzen 4 bis 6 des 
Regierungsentwurfs die Vorlage des Geschäfts-
berichts und des Prüfungsberichts sowie der Unter-
richtung des Bundesaufsichtsamtes und der Deut-
schen Bundesbank. 

Zu § 12 

Zu Absatz 1 

Mit der Änderung entfällt bei Zugehörigkeit zu einer 
institutssichernden Einrichtung nicht erst die Bei-
tragspflicht nach § 8 Abs. 1, sondern bereits die 
Zuordnung zu einer Entschädigungseinrichtung 
nach § 6 Abs. 1 Satz 2. Damit wird klargestellt, daß 
im Falle der Zugehörigkeit zu einer institutssichern-
den Einrichtung keine Haftung der Entschädigungs-
einrichtung gemäß §§ 3 und 11 für Verbindlichkeiten 
des Instituts gegenüber Kunden besteht. Die Ände-
rung trägt einem Anliegen des Bundesrates Rech-
nung. 

Zugleich wird die Befreiungsregelung auf Institute 
im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 beschränkt. Diese 
Änderung dient der Anpassung an Artikel 2 Abs. 1 
Unterabs. 2 der Anlegerentschädigungsrichtlinie, 
nach dem die Befreiung von der Pflichtzugehörigkeit 
zu einer Entschädigungseinrichtung nur für Ein-
lagenkreditinstitute zulässig ist. 

Außerdem wird im zweiten Halbsatz der Begriff der 
Einrichtung durch den der Sicherungseinrichtung 
ersetzt. Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle 
Anpassung. 

Zu Absatz 2 

Die Aufsicht des Bundesaufsichtsamtes über insti-
tutssichernde Einrichtungen ist darauf beschränkt, 
die Einhaltung der von der Einlagensicherungsricht-
linie vorgegebenen Anforderungen (Absatz 1) zu 
überwachen. Eingriffsbefugnisse stehen ihm nicht 
zu. Das Bundesaufsichtsamt wird über die Mittelaus-
stattung und die Tätigkeit der institutssichernden 
Einrichtung jährlich durch den Geschäftsbericht und 
den Prüfungsbericht sowie auf Anforderung und ggf. 
Sonderprüfungen informiert. Sofern das Bundesauf-
sichtsamt aufgrund dieser Informationen erhebliche 
Zweifel daran hegt, daß die Kriterien für die Quali-
fikation als institutssichernde Einrichtung weiterhin 
erfüllt werden, hat es das Bundesministerium der 
Finanzen darüber zu unterrichten. Nach Anhörung 
der betroffenen Sicherungseinrichtung kann das 
Bundesministerium der Finanzen der Sicherungsein-
richtung den Status einer institutssichernden Einrich-
tung nach Absatz 1 aberkennen. In diesem Fall wer-
den die ihr bis dahin angehörenden Institute der ent-
sprechenden gesetzlichen Entschädigungseinrich-
tung (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 oder 2) zugeordnet. 

Zugleich wird in Anlehnung an § 52 KWG klar-
gestellt, daß die für die Sicherungseinrichtungen der 
Sparkassenorganisation bestehende Sparkassenauf-
sicht durch die zuständigen Landesbehörden unbe-
schadet der Vorschriften dieses Gesetzes fortgeführt 
werden kann. Damit wird einem Anliegen des Bun-
desrates entsprochen. 

Zu § 15 

Durch die Einfügung wird gewährleistet, daß Perso-
nen, die bei einer Entschädigungseinrichtung be-
schäftigt oder für sie tätig sind, Tatsachen an die Auf-
sicht weitergeben können, ohne rechtliche Konse-
quenzen wegen unbefugten Offenbarens oder Ver-
wertens befürchten zu müssen. Der neue Satz 3 ist § 9 
Abs. 1 Satz 3 KWG nachgebildet, der die Verschwie-
genheitspflicht für die beim Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesbank beschäftigten sowie die 
vom Bundesaufsichtsamt bestellten oder beauftrag-
ten Personen regelt. Ohne die Einfügung müßte jede 
Unterrichtung der Aufsicht über Tatsachen unterblei-
ben, die für sie von wesentlicher Bedeutung sein 
können und die dem angesprochenen Personenkreis 
beispielsweise bei der Durchführung von Instituts-
prüfungen bekannt werden. 

Zu § 18 Abs. 1 

Nach dem Regierungsentwurf besteht auch dann ein 
Entschädigungsanspruch, wenn der Entschädi-
gungsfall im Zeitraum vom 1. Juli 1995 bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetreten ist. Die 
Streichung von Absatz 1 beseitigt diese Rückwir-
kung. Damit werden Einlagen ab dem 1. August 
1998 durch die gesetzlichen Entschädigungseinrich-
tungen der Einlagenkreditinstitute gesichert. 
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Zu § 19 Abs. 1 

Die Neustrukturierung von § 19 dient der besseren 
Lesbarkeit. Mit der Herabsetzung des erstmaligen 
Beitragssatzes für die in Nummer 1 genannten Einla-
genkreditinstitute wird unter Berücksichtigung der 
Erfahrungen bestehender Sicherungseinrichtungen 
eine Überbeanspruchung der Einlagenkreditinstitute 
vermieden. Zugleich wird den Besonderheiten eini-
ger Kreditinstitute, insbesondere Realkreditinstitute, 
mit hohen Beträgen in der Bilanzposition „Verbind-
lichkeiten gegenüber Kunden", die nur zu einem ge-
ringen Teil nach diesem Gesetz gesichert sind, Rech-
nung getragen. Der Begriff der Wertpapierpensions-
geschäfte ist nach § 340b HGB umfassend zu inter-
pretieren und schließt sog. Repogeschäfte ein. 

Für Finanzdienstleistungsinstitute und für Kreditin-
stitute, die Wertpapiergeschäfte betreiben, ohne Ein-
lagenkreditinstitute zu sein, wurden Mindestbeiträge 
festgelegt, die an das Anfangskapital gemäß § 33 
KWG anknüpfen. Durch die Festlegung von Min-
destbeiträgen wird der Aufwand für die Berechnung 
und den Einzug des erstmaligen Beitrags bei diesen 
größtenteils erst seit dem 1. Januar 1998 unter Bun-
desaufsicht stehenden Instituten verringert und 
gewährleistet, daß der erstmalige Beitrag auch dann 
erhoben werden kann, wenn das Anfangskapital als 
Bezugsgröße nicht zur Verfügung steht. Zugleich 
wird sichergestellt, daß der Entschädigungseinrich-
tung eine ausreichende Anfangsausstattung zuge-
führt wird. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Wertpapier-
handelsgesetzes) 

Zu der neuen Nummer 1 (§ 25 Abs. 1) 

Beseitigung eines Redaktionsversehens. Durch das 
Dritte Finanzmarktförderungsgesetz (BGBl. I 1998, 
S. 529, 538) wurde die Vorschrift des § 25 Abs. 1 
Satz 3 WpHG in der Fassung vom 26. Juli 1996 auf-
gehoben. Die in Artikel 5 Nr. 1 des Gesetzes zur Kon-
trolle und Transparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG) vom 27. April 1998 (BGBl. I S. 786) ge-
regelte Ergänzung des § 25 Abs. 1 WpHG hat die 
Aufhebung des Satzes 3 nicht berücksichtigt. 

Zu den Nummern 2 und 3 (§§ 26 und 34a) 

Folgeänderung zu Nummer 1. 

Zu Nummer 4 (§ 39 Abs. 1) 

Zu Buchstabe a 

Beseitigung eines Redaktionsversehens. Durch das 
Dritte Finanzmarktförderungsgesetz (BGBl. I 1998, 
S. 529, 538) wurde die Vorschrift des § 25 Abs. 1 Satz 3 
WpHG in der Fassung vom 26. Juli 1996 aufgehoben. 
Die in Artikel 5 Nr. 2 KonTraG geregelte Ergänzung 
des § 39 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b WpHG hat die 
Aufhebung des Satzes 3 nicht berücksichtigt. Die 
vorgesehene Änderung besei tigt dieses Redaktions-
versehen. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung in Buchstabe b entspricht der im 
Regierungsentwurf in Nummer 3 vorgesehenen Än-
derung. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Gesetzes 
über das Kreditwesen) 

Zu Nummer 1 (§ 23a) 

Die Änderungen erhöhen die Flexibilität der Ins titute 
bei der Information der Kunden und vermindern den 
Informationsaufwand auf das notwendige Maß. Zu-
gleich wird vermieden, daß die Information über die 
Sicherung zu einem Instrument des Wettbewerbs 
zwischen den Instituten bzw. Institutsgruppen wer-
den könnte. 

Zu Nummer 3 (§ 32) 

Gegenwärtig sieht das KWG gemäß § 32 Abs. 3 nur 
eine Pflicht zur Anhörung von Einlagensicherungs-
einrichtungen vor der Erteilung der Erlaubnis zum 
Betreiben des Einlagengeschäftes vor. Das Einlagen-
sicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz sta-
tuiert demgegenüber jedoch eine Sicherungspflicht 
auch für Institute, die - wie beispielsweise Finanz-
dienstleistungsinstitute - andere Geschäfte betreiben 
als das Einlagengeschäft. Die bestehende Anhö-
rungspflicht des Bundesaufsichtsamtes wird entspre-
chend erweitert. 

Zu Nummer 5 (§ 56) 

Mit der Einfügung des Wortes zuwiderhandelt wird 
ein Redaktionsversehen der 6. KWG-Novelle besei-
tigt. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Körperschaft

-

steuergesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die Änderung des Satzes 4 in § 5 Abs. 1 Nr. 16 KStG 
trägt dem Umstand Rechnung, daß Wohnungsgenos-
senschaften mit Spareinrichtung auch Namens-
schuldverschreibungen an  Mitglieder ausgeben, die 
gleichfalls in den Sicherungsfonds einbezogen sind. 
Der Begriff „Einlagen" umfaßt Spareinlagen und 
Namensschuldverschreibungen. Die weitere Ände-
rung dieses Satzes ermöglicht es, Wohnungsgenos-
senschaften in den neuen Ländern, die eine eigene 
Spareinrichtung gründen wollen, mit Wohnungs-
genossenschaften in den alten Ländern gleichzube-
handeln. 

Der neue Satz 4 berücksichtigt ein Anliegen des Bun-
desrates. Die partielle Besteuerung wi rtschaftlicher 
Betätigungen anderer Art  als derjenigen, für die die 
Befreiung vorgesehen ist, ist aus Wettbewerbsgrün-
den geboten und auch in anderen Fä llen der Be-
freiung von Körperschaften vorgesehen. 
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Zu Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuer-
gesetzes) 

Zu der neuen Nummer 1 (§ 3 Nr. 21) 

Die Neufassung der Befreiungsvorschrift stellt sicher, 
daß Änderungen im Körperschaftsteuerbereich sich 
in vollem Umfang auch für die Gewerbesteuer aus-
wirken. 

Zu Nummer 2 (§§ 11, 31) 

Die partielle Besteuerung wi rtschaftlicher Neben-
tätigkeiten erfordert eine redaktionelle Anpassung 
dieser beiden Vorschriften. 

Zu dem neuen Artikel 6a (Änderung des Aktien

-

gesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 3) 

Klarstellung des Gewollten im Hinblick auf die ange-
strebte Einbeziehung des Neuen Marktes. 

Zu Nummer 2 (§ 8) 

Nach § 8 Abs. 3 Satz 2 des Aktiengesetzes in der 
Fassung des Stückaktiengesetzes darf der anteilige 
Betrag des Grundkapitals, der auf die einzelne 
Stückaktie entfällt, fünf Deutsche Mark nicht unter-
schreiten. Dieser Betrag muß ebenso wie der 
Mindestnennbetrag bei Nennbetragsaktien auf Euro 
umgestellt werden. Diese Anpassung ist im Euro

-

Einführungsgesetz noch nicht enthalten und wird 
hiermit nachgeholt. 

Zu dem neuen Artikel 6b (Neufassung von Geset

-

zen und Verordnungen) 

Der Wortlaut der in Artikel 6b genannten Gesetze 
und Verordnungen kann nach Artikel 28 des Dritten 
Finanzmarktförderungsgesetzes vom 24. März 1998 
(BGBl. I S. 529) in der vom Inkrafttreten des Dritten 
Finanzmarktförderungsgesetzes an geltenden Fas-
sung neu bekanntgemacht werden. 

Seit dem Inkrafttreten des Dritten Finanzmarktförde-
rungsgesetzes am 1. April 1998 sind jedoch die zur 
Neufassung vorgesehenen Gesetze und Verordnun-
gen zum Teil durch weitere Gesetze geändert wor-
den. Eine Neubekanntmachung in der vom Inkraft-
treten des Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes an 
geltenden Fassung würde daher nicht die tatsächlich 
geltenden Gesetzes- und Verordnungstexte wieder-
geben. Um alle aktuellen Gesetzesänderungen zu 
erfassen, ermächtigt der neue Artikel 6b das Bundes-
ministerium der Finanzen und das Bundesministe-
rium der Justiz zur Neubekanntmachung der be-
treffenden Gesetze und Verordnungen in der vom 
1. August 1998 an geltenden Fassung. 

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 

Die Umstellung des rechnerischen Mindestbetrages 
von Stückaktien auf den Euro in § 8 Abs. 3 Satz 3 des 
Aktiengesetzes kann - wie die gesellschaftsrecht-
lichen Umstellungsvorschriften des Euro-Einfüh-
rungsgesetzes - erst mit Eintritt in die dritte Stufe der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zum 
1. Januar 1999 in Kraft treten. 

Bonn, den 27. Mai 1998 

Wolfgang Steiger 

Berichterstatter 

Lydia Westrich 

Berichterstatterin 




